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Vollzug des Straßenverkeh rsrechts ;
Anordnung von Verkehrszeichen bei

BayerischesStaatsministerium
des Innern

Bearbei ter  München
Herr  Küpper 07.09.2009

Zimmer E-Mail
433 stmi.pol izeiverkehr@pol izei .bayern.de

Treib- und Drückjagden

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 18. Oktober 2007 wurde das sog. vereinfachte Vedahren nach
dem Vorbild von Teil  A Nr. 1.3.1 Abs. 10 der Richtl inien für die Sicherung von Ar-
beitsstellen an Straßen auch für die Veranstaltung von Treib- und Drückjagden für
anwendbar erklärt. Daraus folgt, dass die zuständigen Straßenverkehrsbehörden
eine entsprechende verkehrsrechtl iche Anordnung erlassen, die von dem in der
Anord nu ng be n a n nten Ve ra ntwortli chen umg esetzt wird.

Die zuständigen Straßenverkehrsbehörden erheben dafür nach

$ 6 aAbs. 1 Nr. 1 a des Straßenverkehrsgesetzes (SIVG) in Verbindung mit der
aufgrund $ 6 a Abs. 2 SIVG erlassenen Gebührenordnung für Maßnahmen im
Straßenverkehr (GebOSt) Kosten (Gebühren und Auslagen).
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Der Landesjagdverband Bayern e.V. ist erneut an unser Haus mit der Bitte heran-
getreten, die Kosten für die straßenverkehrsrechtl ichen Anordnungen möglichst
n iedr ig  anzusetzen.  Insbesondere in  Fäl len,  in  denen Tre ib-  oder  Drück jagden zur
\ierhinder"ung ,yon \,n/ildschäden dr-rrchgeführt werden, stehe das Handeln im öf-
fentl ichen Interesse im Vordergrund. Auch stunden den Aufwendungen kaum Ein-
nahmen gegenüber, da insbesondere erlegte Wildschweine kaum zu veräußern
seien.

Kostenschuldner ist gem. $ 4 Abs. 1 GebOSt, wer die Amtshandlung, Prüfung und
Untersuchung veranlasst oder zu wessen Gunsten sie vorgenommen wird. Der
jeweil ige Jagdverantwortl iche ist daher Kostenschuldner. Eine persönliche Gebüh-
rerrfreilieii nach $ 5 Abs. i GebOSt kommt nichi in Betracht. Gem. g 6 GebOSt
sind hinsichtl ich einer Kostenerhebung und Kostenbefreiung die Vorschrif ten des
Verwaltungskostengesetzes anzuwenden (soweit nicht die $$ 1 bis 5 abweichende
Regelungen enthalten). Nach $ 6 VwKostG können für bestimmte Arten von Amts-
handlungen aus Gründen der Bil l igkeit oder des öffentl ichen lnteresses Gebüh-
renermäßigungen und Auslagenermäßigungen sowie Gebührenbefreiung vorge-
sehen werden. Wir bitten zu berücksichtigen, dass die Ausübung einer Jagd im
Einzelfall dem öffentlichen lnteresse dienen kann. Bei nachgewiesenem öffentli-
chen lnteresse, das ggf. von der unteren Jagdbehörde festgestellt werden kann,
kann ggf. ein Verzicht auf die Amtshandlungsgebühr angezeigt sein.

Auch bei der Bemessung der Gebührenhöhe kann dieser Umstand ggf. berück-
sichtigt werden. Der Gebuhrenrahmen bestimmt sich nach der GebTSt. Gebüh-
rennummer 261 (Anordnung nach $ 45 Abs. 6 SIVO über Maßnahmen der Unter-
nehmer an Arbeitsstel len) setzt den Gebührenrahmen von 10,20 bis 767,00 Euro
fest. Zwar handelt es sich in den genannten Fällen nicht um Maßnahmen nach

$ 45 Abs.6 SIVO. Nach Gebührpnnummer 399 können für vergleichbare Maß-
nahmen Gebühren jedoch in dem selben Rahmen erhoben werden.

Die Bemessung der Gebühr innerhalb des Rahmens richtet sich insbesondere
nach dem mit der Amtshandlung verbundenen Verwaltungsaufwand und der Be-
deutung, dem wirtschaft l ichen Werl oder dem sonstigen Nutzen derAmtshandlung
für  den Gebührenschuldner .
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Bei Jagden, welche in vergleichbarerArl und Weise durchgeführt werden, wird

aufgrund des standardisierten Verfahrens der Verwaltungsaufwand vergleichswei-

se ger ing ausfa l len.  Zudem is t  be i  Jagden,  d ie  beisp ie lsweise der  Verh inderung

von konkreten Schäden (2.8. an Feldern) dienen, der Nutzen für den Jagdveran-

stalter zu vernachlässigen. lm Regelfal l  wird daher eine Festsetzung der Gebühr

im unteren Bereich des Rahmens in Betracht kommen. Die Festsetzung einiger

Sti^aßenverkehlsbehor-den mit 40,00 Euro dürfte den genannten Gesichtspunkten

im Regelfal l  Rechnung tragen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Eis
Ministerialrätin


